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Anlage 1 zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss  
 
 
 
 
 
 
Übersicht zur Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden  und Bürgern während der Auslegungszeit bzw. in der 
Beteiligungsfrist 
 
 
 
Zum Entwurf wurden 17 Stellungnahmen angefordert. Es wurden 15 Stellungnahmen 
abgegeben. 

12 Stellungnahmen enthalten Zustimmungen.  

2 Stellungnahmen enthalten Anregungen, die alle berücksichtigt wurden. 

1 Stellungnahme wurde nach Ablauf der Frist abgegeben. 

 

Unberücksichtigte Anregungen / Bedenken: keine  

 

Äußerungen von Bürgern während der Auslegungszeit: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Berücksichtigung von Anregungen ergeben sich Änderungen/Ergänzungen an der 
Planzeichnung und in der Begründung: siehe Anlage 1, Seite 16 
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!
Reg.-
Nr. Behörde Straße PLZ Ort Antwort 

vom Bemerkung 

1 Amt für Kreisentwicklung Landkreis Rostock Am Wall 3-5 18273 Güstrow 05.02.15 
17.02.15 

UNB: Eingriffs-Ausgleichsbilanz 
erforderlich; Nachweis der 
Ökopunktverwertung 

2 Amt für Raumordnung und 
Landesplanung 

Mittleres 
Mecklenburg/Rostock 
Behördenzentrum 

Erich-Schlesinger-Str. 
35 18059 Rostock 20.01.15 Belange der Raumordnung nicht 

berührt 

3 Deutsche Telekom AG  Biestower Weg 18198 Kritzmow 23.01.15 keine Bedenken, Hinweis auf 
bestehende Leitungen 

4 e.dis AG Regionalbereich 
Mecklenburg-Vorpommern 

 
Standort Neubukow 
 

Am Stellwerk 12 18233 Neubukow 22.01.15 keine Bedenken, Hinweis auf 
bestehende Leitungen mit Plan 

5 HanseWerk AG (ehem. e-on 
Hanse AG) Netzdienste MVP Jägersteg 2 18246 Bützow 22.01.15 keine Bedenken, Hinweis auf 

bestehende Leitungen mit Plan 

6 EURAWASSER Nord GmbH  Carl-Hopp-Str.1 18069 Rostock 30.01.15 Hinweis auf bestehende Leitungen 
und einzuhaltende Pflanzabstände 

7 GDMcom 

Dienstleister für 
ONTRAS 
Gastransport GmbH 
und VNG 
Gasspeicher Gmbh 

Maximilianallee 4 04129 Leipzig 18.02.15 

Hinweis auf Korrektur der Lage 
der Gashochdruckleitung und 
deren Schutzstreifen 
Behandlung des Schutzstreifens 

8 Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg Erich-Schlesinger-Str. 

35 18059 Rostock 20.02.15 keine Bedenken 

9 Stadtwerke Rostock AG  PF 15 11 33 18063 Rostock 18.02.15 Hinweis auf vorh. 
Gashochdruckleitung 

10 Straßenbauamt  Stralsund Greifswalder Str. 63b 18439 Stralsund 21.01.15 keine Bedenken 

11 Warnow-Wasser und 
Abwasserverband (WWAV) 

Rostock/ 
Zweckverband 
Rostock-Land 

Carl-Hopp-Straße 1 18069 Rostock 26.01.15 keine Einwände 

12 Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer 
Niederung Wismarsche Str. 51 18236 Kröpelin 19.01.15 keine Bedenken 

! !
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Nachbargemeinden 

13 Gemeinde Bartenshagen-
Parkentin 

Amt Bad Doberan-
Land Kammerhof 3 18209 Bad Doberan 17.02.15 keine Bedenken 

14 Gemeinde Admanshagen-
Bargeshagen 

Amt Bad Doberan-
Land Kammerhof 3 18209 Bad Doberan 23.02.15 keine Bedenken 

15 Gemeinde Kritzmow Amt Warnow-West Schulweg 1a 18198 Kritzmow   

16 Gemeinde Stäbelow Amt Warnow-West Schulweg 1a 18198 Kritzmow   

17 Hansestadt  Rostock   18050 Rostock 
02.03.15 

außerhalb 
der Frist 

HRO sieht sich als Oberzentrum 
beeinträchtigt 

Bürger 

A Bürger   Lambrechtshagen 24.02.15 Bitte um Genehmigung für 
Stellplätze 

B Bürger   Lambrechtshagen 08.02.15 
Anfragen zu Bestandsschutz, 
Zulässigkeit und Unzulässigkeit 
von baulichen Anlagen 

C Bürger   Lambrechtshagen 26.02.15 
Ablehnung bestehender 
Festsetzungen, Bitte um Änderung 
des Plangeltungsbereichs 

 
 Keine Stellungnahme abgegeben  Stellungnahme mit Anregungen, die berücksichtigt wurden 
 
 Stellungnahme mit Zustimmung  Stellungnahmen mit Anregungen, die nicht berücksichtigt wurden 
. 

!
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
1 

Stellungnahme: 

 
 

Abwägungsergebnis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
Die Hinweise wurden folgendermaßen berücksichtigt: 
 
zu 1.) 
Die fehlende Ausgleichsflächenermittlung beruhte auf einem technischen Fehler, so 
dass die Seite 5 der Begründung, die die Ausgleichsflächenermittlung enthält, für die 
Stellungnahme nicht vorlag. Diese Seite wurde nachgereicht. 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz wurde im Verfahren des ursprünglichen 
Bebauungsplans, der am 21.08.1999 in Kraft gesetzt wurde, erarbeitet. An dieser 
Bilanz hat sich, abgesehen von den hinzugekommenen Hausgartenflächen, nichts 
geändert. Anlass der 2. Änderung war der nicht realisierte Ausgleich für die 
Baufelder 4 und 5. 
Die Begründung wurde dahingehend ergänzt, dass die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
aus der Begründung zur Ursprungsfassung des Bebauungsplans jetzt vollständig 
zitiert wird. 
 
zu 2.) 
Die textliche Festsetzung Nr.17 wurde folgendermaßen geändert: 
 
„Der Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft auf den Baufeldern 4 und 5 
kann im Plangeltungsbereich nicht erbracht werden. Die Gemeinde muss 
entsprechend der auszugleichenden Fläche ihr Ökokonto belasten. (..)“ 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
1 

Stellungnahme: 

 
 

 

Abwägungsergebnis: 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
1 

Stellungnahme: 

 
 

Abwägungsergebnis: 
 

 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
Die Hinweise wurden folgendermaßen berücksichtigt: 
 
 
 
Die fehlende Ausgleichsflächenermittlung beruhte auf einem technischen Fehler, so 
dass die Seite 5 der Begründung zur Stellungnahme nicht vorlag. Diese Seite enthält 
die Ausgleichsflächenermittlung und wurde nachgereicht. 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz wurde im Verfahren des ursprünglichen 
Bebauungsplans, der am 21.08.1999 in Kraft gesetzt wurde, erarbeitet. An dieser 
Bilanz hat sich, abgesehen von den hinzugekommenen Hausgartenflächen, nichts 
geändert. Anlass der 2. Änderung war der bislang nicht realisierte Ausgleich für die 
Baufelder 4 und 5. 
In die Begründung zur 2. Änderung des B-Plans Nr. 14 wurde die Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanz aus der Begründung vom 08.10.1997 (Ursprungsfassung des B-
Plans) übernommen.  
Aus dem nicht ausgeglichenen Flächenanteil der Baufelder 4 und 5 und dem Anteil 
der Hausgartenfläche, der versiegelt werden darf, ergibt sich der aktuell 
auszugleichende Flächenanteil. 
 
In der Begründung wird ausgeführt, dass für die Verwendung der Ökopunkte ein 
Nachweis durch die Gemeinde erforderlich ist: 

Um einem Missbrauch bzw. der Mehrfachverwertung von Ökopunkten 
vorzubeugen, hat die Gemeinde gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde „die 
abbuchungsfähigen Äquivalente nebst Abbuchungszertifikat nachzuweisen.“ (Zitat 
aus Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 05.02.2015) 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
7 

Stellungnahme: 

 
 

 

Abwägungsergebnis: 
 

 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
Die Hinweise wurden folgendermaßen berücksichtigt: 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung wurden Trassenführung und Bezeichnung der Anlagen 
korrigiert. 
 
In die Begründung wurden die Ausführungen zum Schutzstreifen wortwörtlich 
übernommen. 
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Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
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Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
7 

Stellungnahme: 

 
 

Stellungnahme: 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
17 

Stellungnahme: 

 
 

Stellungnahme: 
 
 
 
 

 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und nimmt folgendermaßen 
Stellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ist nach Ablauf der Frist eingegangen. 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
17 

Stellungnahme: 

 
 

Stellungnahme: 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14, Mischgebiet 
„Allershäger Straße“, wurde mit dem Abwägungs- und Satzungsbeschluss der 
Gemeinde Lambrechtshagen am 08.10.1997 abgeschlossen. Die Genehmigung 
vom Landkreis Bad Doberan wurde am 19.01.1998 erteilt. Die Satzung ist am 
21.08.1999 in Kraft getreten. 
Lt. § 6 der BauNVO dienen Mischgebiete dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Ziel des 
Bebauungsplans Nr.14 war die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes. 
Anlass der 2. Planänderung war die Realisierung des bislang fehlenden Ausgleichs 
für die Eingriffe, die durch die Bebauung auf den Baufeldern 4 und 5 erfolgten. 
 
Die Erweiterung des Plangeltungsbereichs umfasst Hausgartenflächen. Die 
Baugebietsflächen wurden nicht erweitert. Neuer Wohnungsbau ist nicht möglich. 
 
Die in den Hausgärten zulässigen Nebenanlagen sind durch die textlichen 
Festsetzungen Nr. 21 und 22 sowohl in der Art als auch in der Quantität stark 
eingeschränkt. Eine Verlagerung vorhandener Nebenanlagen von den 
Baulandflächen in die Hausgartenflächen (z.B. Stellplätze) ist damit ausgeschlossen.  
 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung hat in seiner Stellungnahme vom 
20.01.2015 bestätigt, dass die Planung in ihren Grundzügen erhalten bleibt und 
Belange der Raumordnung nicht berührt werden. Die Beurteilung erfolgte auf 
Grundlage des Landesraumentwicklungsprogramms M-V (LEP M-V) vom Mai 2005 
und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/Rostock 
(RREP MMR-LVO M-V vom 22.11.2011) 
 
 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 betraf lediglich die Verlegung des 
Leitungsrechts zugunsten eines Versorgungsträgers. Die Änderung des 
Leitungskorridors war nach der Umverlegung der Anlagen notwendig geworden. 
Belange der Nachbargemeinden waren nicht berührt, deshalb wurden diese nicht 
beteiligt. 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
A 

Stellungnahme: 
 

 
 

 

Abwägungsergebnis: 
 

 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
Die Hinweise konnten nicht berücksichtigt werden: 
 
 
Planänderungsziel war die Realisierung des bislang fehlenden Ausgleichs für die 
Eingriffe, die durch die Bebauung auf den Baufeldern 4 und 5 erforderlich wurden. 
Sondergenehmigungen für private Stellplätze auf privaten Grünflächen (Hausgärten) 
sind nicht Planänderungsziel und auch nicht im Interesse der Gemeinde. 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
B 

Stellungnahme: 

 
 

 
 

Abwägungsergebnis: 
 

 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
Zu den Fragen gibt es folgende Erläuterung und rechtliche Klarstellung: 
 
 
Planänderungsziel war die Realisierung des bislang fehlenden Ausgleichs für die 
Eingriffe, die durch die Bebauung auf den Baufeldern 4 und 5 erforderlich wurden. 
Die Festsetzungen der Ursprungsfassung, die in den Verfahren zur 1. und 2. 
Änderung nicht modifiziert wurden, gelten fort. Einen Bestandsschutz für den Ist-
Zustand gibt es nicht, da es sich um bauliche Anlagen handelt, die nach In-Kraft-
Setzung des Bebauungsplans Nr.14 errichtet wurden und z.T. im Widerspruch zu 
diesem stehen. 
 
Hausgartenflächen sind private Grünflächen, auf denen bauliche Anlagen nicht 
zulässig sind. Die Festsetzung zu den zulässigen Nebenanlagen ist eine großzügige 
Tolerierung des vorhandenen Zustands. 
Die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit wird in Anwendung der 
Baunutzungsverordnung beurteilt und richtet sich im konkreten Fall danach, welche 
Nutzungen typischerweise zu Hausgartennutzung zählen (z.B. Gewächshäuser, 
Grillplatz, Pool bis 100 m3 ) bzw. welche nicht (z.B. Carports, Mülltonnen, 
Kleintierhaltung). 
 
Die unzulässige Kleintierhaltung bezieht sich auf die gewerbliche bzw. 
gewerbeähnliche Kleintierhaltung, z.B. Rassetierzucht. D.h. einzelne Hunde, Katzen 
oder auch Kaninchen sind selbstverständlich erlaubt.  
 
Die textlichen Festsetzungen werden auf Grundlage des Baugesetzbuches und der 
Baunutzungsverordnung erarbeitet.  
Im vorliegenden Fall müssen die Nutzungen dem Nutzungszweck Hausgärten 
dienen und dürfen der Eigenart des Gebietes nicht widersprechen. Der Rahmen der 
für eine Wohnnutzung typischen Freizeitbeschäftigung darf nicht gesprengt werden.  
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
C 

Stellungnahme: 

 

 

Abwägungsergebnis: 
 

 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme. 
Die Hinweise konnten aus folgenden Gründen nicht berücksichtigt werden: 
 
 
Planänderungsziel war die Realisierung des bislang fehlenden Ausgleichs für die 
Eingriffe, die durch die Bebauung auf den Baufeldern 4 und 5 erforderlich wurden. 
Die Festsetzungen der Ursprungsfassung, die in den Verfahren zur 1. und 2. 
Änderung nicht modifiziert wurden, gelten auch weiterhin fort.  
Die Änderung der textlichen Festsetzung Nr.10 war nicht Planänderungsziel der 2. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 und wurde demzufolge in diesem Verfahren 
nicht behandelt.  
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
C 

Stellungnahme: 

 
 

Abwägungsergebnis: 
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Gemeinde  
Lambrechtshagen 

Bebauungsplan 14, 2. Änderung 
Mischgebiet „Allershäger Straße“ in Lambrechtshagen 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 

Reg.-Nr. 
C 

Stellungnahme: 

 
 

Abwägungsergebnis: 
 

 
 
 
 
 
Die Erweiterung des Plangeltungsbereichs im Verfahren zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans umfasst Hausgartenflächen und keine Erweiterung der 
Baugebietsflächen. 
 
Eine Änderung des Plangeltungsbereichs würde Grundzüge der Planung betreffen 
und eine erneute Behördenbeteiligung und Auslegung erforderlich machen.  
Die vom Eigentümer gewünschten Änderungen des Baugebiets und der Baugrenzen 
liegen im derzeitigen Verfahren der 2. Änderung nicht im Interesse der Gemeinde. 
 
Ein Antrag an die Gemeinde auf Änderung des Bebauungsplans (3. Änderung) steht 
dem Eigentümer jedoch frei. 
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Übersicht zu Änderungen und Ergänzungen auf Grund von Hinweisen und 
Anregungen aus Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 
 
 
 
Satzung, Teil A (Planzeichnung) 
 
Korrektur der Lage der Ferngasleitungen 
 
 
 
 
 
Satzung, Teil B (textliche Festsetzungen) 
 
FS Nr. 17 „Der Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft auf den Baufeldern 4 und 5 

kann im Plangeltungsbereich nicht erbracht werden. Die Gemeinde muss 
entsprechend der auszugleichenden Fläche ihr Ökokonto belasten. (..)“ 

 
 
 
 
 
Änderungen in der Begründung 
 
Die Ergänzungen in Kapitel  3.1 und 3.2 sind in der Begründung blau gekennzeichnet. 
Das Kapitel 4. „Versorgungstechnische Anlagen“ wurde neu eingefügt. 


